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INFORMATIONSBLATT 

 

SACHVERSTÄNDIGENGRUPPE FÜR ZOLLFRAGEN  
(Allgemeines Zollrecht) 

 

Zollvertretung im Rahmen der Zollvereinfachung und bestimmter besonderer 
Verfahren 

Im Zusammenhang mit der Bewilligung für Zollvereinfachungen verbunden mit der 
Überführung von Waren in ein Zollverfahren (Titel V UZK) und Bewilligungen für 
bestimmte besondere Verfahren außer dem Versandverfahrens (Titel VII UZK) haben 
einige Mitgliedstaaten Fragen zum Einsatz eines Zollvertreters aufgeworfen. 

Im Anschluss an die Erörterung dieser Fragen auf der 13. Sitzung der 
Sachverständigengruppe für Zollfragen – Allgemeines Zollrecht (CEG-GEN) am 
27. März 2017 werden die Delegierten gebeten, Kenntnis von diesem Informationsblatt 
zu nehmen, das die Ansichten der Kommissionsdienststellen zu den wichtigsten 
aufgeworfenen Fragen enthält. 

 

Dieses Dokument enthält auch Klarstellungen zu in der 15. Sitzung der CEG-GEN am 
29. und 30. Mai 2017 aufgeworfenen Fragen. 
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1. INDIREKTE ZOLLVERTRETUNG IN VERBINDUNG MIT DER BEWILLIGUNG FÜR 

ZOLLVEREINFACHUNGEN 

Eingangs ist darauf hinzuweisen, dass einen indirekten Zollvertreter, der Inhaber 
einer Bewilligung für eine Vereinfachung ist und daher in eigenem Namen als 
Anmelder handelt, nichts daran hindert, diese Zollvereinfachung anzuwenden, wenn 
er im Auftrag eines Einführers/Ausführers tätig ist. 

Die Frage ist daher, ob ein Einführer/Ausführer mit einem indirekten Vertreter 
zusammenarbeiten und Vereinfachungen anwenden kann, wenn der indirekte 
Vertreter nicht der Inhaber der Bewilligung für eine Zollvereinfachung ist, sondern 
die Bewilligung für Zollvereinfachungen vom Einführer/Ausführer, in dessen 
Auftrag der indirekte Vertreter handelt, gehalten wird. 

In diesem Zusammenhang haben einige Mitgliedstaaten vorgebracht, dass der 
derzeitige Rechtsrahmen einen indirekten Vertreter von der Vertretung des Inhabers 
einer Bewilligung für Zollvereinfachungen nicht ausschließe. Diese Argumentation 
stützt sich insbesondere auf  

- Artikel 18 UZK, der die Möglichkeit vorsieht, einen direkten oder indirekten 
Zollvertreter zu ernennen, 

- Artikel 170 Absatz 1 Unterabsatz 2 UZK, nach dem es einem Zollvertreter erlaubt 
ist, eine Zollanmeldung abzugeben, sollte diese Anmeldung besondere 
Verpflichtungen für eine bestimmte Person mit sich bringen, 

- Artikel 27 Absatz 1 DuR zum UZK1 über die Durchführung von Artikel 39 
Buchstabe d UZK (Kriterien zur Gewährung des Status eines zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten), der besagt, dass diese Kriterien durch den „Antragsteller 
oder die für die Zollangelegenheiten des Antragstellers zuständige Person“ zu 
erfüllen sind, die nach Ansicht einiger Mitgliedstaaten ein direkter oder indirekter 
Vertreter sein kann. In letzterem Fall wären beide, der Einführer/Ausführer und 
der indirekte Vertreter, gesamtschuldnerisch haftbar für die aus der jeweiligen 
Transaktion entstehenden Zollschulden. 

In Anbetracht der Tatsache, dass Artikel 77 Absatz 3 UZK tatsächlich vorsieht, dass 
im Fall einer indirekten Vertretung die Person, in deren Auftrag eine Zollanmeldung 
abgegeben wird (Einführer), ebenfalls Zollschuldner ist, scheint auf den ersten 
Blick, dass die Haftung für die Zollschuld nicht dadurch infrage gestellt würde, dass 
der Einführer/Ausführer der alleinige Inhaber der Bewilligung für die 
Zollvereinfachung wäre (beide Wirtschaftsbeteiligte würden in jedem Fall für die 
Zahlung der Zollschuld haften). 

Die Dienststellen der Kommission sind jedoch der Ansicht, dass dem dargelegten 
Ansatz unter Berücksichtigung nachstehender Gesichtspunkte nicht gefolgt werden 
kann: 

                                                 
1  Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit 

Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen 
Parlaments und des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, 
S. 558). 
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- der Begriff „Anmelder“ ist im Zollkodex (s. Artikel 5 Absatz 15 UZK) als die 
Person definiert, die in eigenem Namen eine Zollanmeldung abgibt (indirekte 
Vertretung) oder als die Person, in deren Namen diese Anmeldung abgegeben 
wird (direkte Vertretung). Gibt ein indirekter Vertreter eine Zollanmeldung im 
Auftrag einer anderen Person ab, erfolgt dies in seinem eigenen Namen als 
Anmelder und nicht im Namen des Einführers/Ausführers. 

- Sollte eine Person, die eine Anmeldung abgibt, die Möglichkeit der Abgabe 
einer vereinfachten Anmeldung in Anspruch nehmen wollen, verlangt die Logik 
des Systems, dass sie, als Anmelder, selbst die erforderlichen Bedingungen 
erfüllt und nicht der Einführer/Ausführer, in dessen Auftrag sie handelt. 
Zollvereinfachungen zielen in der Tat darauf ab, die Abgabe einer 
Zollanmeldung zu vereinfachen und auch die Erledigung von Formalitäten und 
Verfahren so einfach wie möglich zu gestalten. Sie beruhen auf dem Vertrauen 
der Zollbehörden in die vom Wirtschaftsteilnehmer geleistete Sicherheit für die 
ordnungsgemäße Durchführung des Verfahrens, da sie die Kontrollen der 
Zollbehörden einschränken. Daher sind die Bedingungen für die regelmäßige 
Inanspruchnahme der vereinfachten Zollanmeldung, wie in Artikel 145 DelR 
zum UZK2 dargelegt, vom Anmelder zu erfüllen. 

- Dies ergibt sich auch aus den Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um die 
Vereinfachung in Anspruch nehmen zu können, wenn der Status eines 
zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten für die Zollvereinfachung erforderlich ist.  
So zum Beispiel zur Befreiung von der Verpflichtung zur Gestellung der Waren, 
wenn die Anmeldung in der Buchführung des Anmelders angeschrieben wird 
(Artikel 182 Absatz 3 UZK), zur zentralen Zollabwicklung (Artikel 179 UZK) 

                                                 
2  Delegierte Verordnung (EU) 2015/2446 der Kommission vom 28. Juli 2015 zur Ergänzung der 

Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Einzelheiten zur 
Präzisierung von Bestimmungen des Zollkodex der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 1).   

Artikel 145 sieht vor: 

„1.  Die Bewilligung zur regelmäßigen Überführung von Waren in ein Zollverfahren auf der 
Grundlage einer vereinfachten Anmeldung gemäß Artikel 166 Absatz 2 des Zollkodex wird gewährt, 
sofern folgende Bedingungen erfüllt sind: 

a) der Antragsteller erfüllt die Voraussetzung nach Artikel 39 Buchstabe a des Zollkodex; 

b) der Antragsteller verfügt gegebenenfalls über ausreichende Verfahren für die Bearbeitung von 
Lizenzen und Genehmigungen, die auf der Grundlage handelspolitischer Maßnahmen erteilt 
wurden oder sich auf den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen beziehen; 

c) der Antragsteller trägt dafür Sorge, dass das betreffende Personal angewiesen ist, die 
Zollbehörden über jegliches Problem hinsichtlich der Einhaltung der Vorschriften zu 
unterrichten, und legt Verfahren für diese Unterrichtung fest; 

d) der Antragsteller verfügt gegebenenfalls über ausreichende Verfahren für die Bearbeitung von 
Einfuhr- und Ausfuhrlizenzen im Zusammenhang mit Verboten und Beschränkungen, 
einschließlich Maßnahmen zur Unterscheidung der Waren, die Verboten oder Beschränkungen 
unterliegen, von anderen Waren und zur Gewährleistung der Einhaltung dieser Verbote und 
Beschränkungen. 

2.  Bei einem AEOC wird davon ausgegangen, dass er die in Absatz 1 Buchstaben b, c und d 
genannten Bedingungen erfüllt, wenn seine Aufzeichnungen für die Zwecke der Überführung von 
Waren in ein Zollverfahren auf der Grundlage einer vereinfachten Zollanmeldung geeignet sind.” 
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oder zur Eigenkontrolle (Artikel 185 UZK). In diesen Fällen müssen die 
Bedingungen in der Person des Inhabers der Bewilligung für die Vereinfachung 
vorliegen. 

- Nach Artikel 38 UZK erlaubt es der Status eines zugelassenen 
Wirtschaftsbeteiligten für Zollvereinfachungen dem Inhaber der Bewilligung, 
bestimmte Vereinfachungen in Anspruch zu nehmen. Daher können diese 
Vereinfachungen nur in Anspruch genommen werden, wenn der Anmelder und 
der Inhaber der Bewilligung für die Zollvereinfachungen ein und dieselbe 
Person sind.   

2. DIREKTE ZOLLVERTRETUNG IN VERBINDUNG MIT EINER BEWILLIGUNG FÜR 

ZOLLVEREINFACHUNGEN 

Es muss zunächst darauf hingewiesen werden, dass den Inhaber einer Bewilligung 
für eine Zollvereinfachung im Prinzip nichts davon abhält, einen direkten Vertreter 
zu bestimmen, d. h. einen Zollvertreter, der im Namen und im Auftrag des Inhabers 
der Bewilligung handelt. 

2.1. Artikel 182 Absatz 1 UZK (Anschreibung in der Buchführung des 
Anmelders) 

Die Frage in diesem Zusammenhang war, ob ein direkter Vertreter nach 
Artikel 182 UZK der Inhaber einer Bewilligung für die Anschreibung in der 
Buchführung des Anmelders sein kann und die Bewilligung einsetzen kann, 
wenn er im Namen und im Auftrag seiner Klienten handelt. 

Die Kommissionsdienststellen sind der Ansicht, dass Artikel 182 Absatz 1 
UZK die Möglichkeit, eine Bewilligung für die Anschreibung in der 
Buchführung des Anmelders für eine Person zu erhalten, die gleichzeitig 
Anmelder im Sinne von Artikel 5 Absatz 15 UZK ist, nicht einschränkt. 

Dieser Fall ist jedoch sehr ungewöhnlich. Direkte Zollvertreter sind nicht per 
se aus dem Anwendungsbereich von Artikel 182 Absatz 1 UZK 
ausgeschlossen. Damit eine solche Bewilligung einen praktischen Wert hat, 
muss der direkte Zollvertreter allerdings Zugriff auf das elektronische System 
des Anmelders haben.  Aus diesem Grund scheint es, dass dies in der Praxis 
nur in einer sehr begrenzten Anzahl von Situationen auftritt.   

Der Fall, in dem ein direkter Vertreter seine Bewilligung für die 
Anschreibung in der Buchführung des Anmelders nutzt, um im Namen und 
im Auftrag seiner Kunden zu handeln, ist eine Ausnahme von der allgemeinen 
Regel, die vorsieht, dass der Anmelder derjenige ist, der die Bedingungen für 
die Bewilligung erfüllen muss. 

2.2. Artikel 182 Absatz 3 UZK (Befreiung von der Verpflichtung zur 
Gestellung der Waren) 

Hinsichtlich der Anwendung von Artikel 182 Absatz 3 UZK (Befreiung von 
der Verpflichtung zur Gestellung der Waren) stellt die Vertretung kein 
Problem dar, da die Rechtsvorschriften eindeutig vorsehen, dass die 
Bedingungen für einen zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten vom Anmelder zu 
erfüllen sind. Darüber hinaus verlangt Artikel 182 Absatz 3 UZK keine 
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„Handlung“, noch verweist er auf eine solche, was bedeutet, dass Artikel 18 
Absatz 1 nicht anwendbar ist. 
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3. INDIREKTE ZOLLVERTRETUNG IN VERBINDUNG MIT EINER BEWILLIGUNG FÜR DIE 

INANSPRUCHNAHME EINES VERFAHRENS DER AKTIVEN ODER PASSIVEN 

VEREDELUNG, DER ENDVERWENDUNG ODER DER VORÜBERGEHENDEN 

VERWENDUNG ODER FÜR DEN BETRIEB EINES PRIVATEN ZOLLLAGERS 

Die Dienststellen der Kommission bestätigen die Auslegung dieser Frage wie in der 
für die CEG-GEN erstellten Arbeitsunterlage Ares(2017)841088 vom 15.2.2017 
erläutert. Im Wesentlichen kommen sie zu dem Schluss, dass eine indirekte 
Vertretung für die genannten besonderen Verfahren nicht möglich ist, da der 
Inhaber des besonderen Verfahrens der Inhaber der Bewilligung nach Artikel 211 
UZK sein muss, was bei einem indirekten Vertreter nicht der Fall ist.   

Diese Auslegung basiert auf denselben Gründen wie oben in Punkt 1 angeführt. 


